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wiirden die Warzen, die sogenannten Schuppenflechte des
Rindes etc., krankhafte Wucherungsprozesse der Hautpapillen,
deren Veranlassung uns ebenfalls unbekannt ist, zu =zdhlen
sein).

Bern, Dezember 1886.

Historische Notizen iiber die kantonale Hufbeschlaganstalt

an der Thierarzneischule in Bern.
_ VYon E. Hess, Vorsteher.
(Beitrag zur Geschichte des Hufbeschlages in der Schweiz.)

Im gegenwirtigen. Momente, in welchem die Frage einer
bessern Ausbildung der Hufschmiede nicht nur mehrere Kantons-
regierungen sondern auch den Bund lebhaft beschiftigt, mag
es vielleicht am Platze sein, einiges iiber die #lteste schwei-
zerische Lehrschmiede in Frinnerung zu bringen, um die Leist-
ungen friitherer Jahre auf diesem Gebiete besser mit den heutigen
und den zukiinftigen vergleichen zu konnen.

Das Bediirfniss eines geregelten Hufbeschlages in einem
Lande, in welchem die Pferdezucht so bedeutend war, wie in
der Republik Bern, bestimmte die Behdrden im Jahre 1812
Pline zur Errichtung einer obrigkeitlichen Beschlig-
anstalt bei der Thierarzneischule entwerfen zu lassen,
um fiir die Bildung guter Hufbeschlagschmiede mehr als bis-
her leisten zu konnen. Der in Folge dieser Ausschreibung
ausgearbeitete Entwurf nabm den Bau einer wohleingerichteten
Beschlagschmiede in Aussicht. Ausserdem sollte ein Oekono-
miegebiude errichtet und ein eigener Oekonom angestellt werden.
Der Plan ging auch dahin, dass die Schmiede ganz, die Thier-
drzte aber zum Theil an der vor sieben Jahren (1805) neu
errichteten Thierarzneischule auf Kosten des Staates verpflegt
werden sollten. Ausser dem theoretisch-praktischen Unterricht
iiber den Pferdebeschlag sollten die Schmiede gehalten sein,
auch Pferdeanatomie, Physiologie und Chirurgie anzuhéren, um
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nach ihrem Austritte aus der Anstalt als Schmiede und Veterinér-
chirurgen praktiziren zu konnen.

Die Durchfiihrung dieses Entwurfes wire mit bedeutenden
Kosten verbunden gewesen, welche fiir die Bediirfnisse des
Kantons allzu gross erschienen, wesshalb von der Ausfiihrung
dieses Projektes abstrahirt wurde bis zum Jahre 1818, als
Professor Anker neuerdings den Vorschlag um FErrichtung
einer Lehrschmiede einreichte. Anker’s Vorschlag fand allseitig
Gehor, wesshalb noch im selbigen Jahre die jetzt noch beste-
hende Lehrschmiede errichtet und mit wenigen Werkzeugen
und einer einzigen Esse versehen wurde. Anker wurde zum
Vorsteher der Beschlaganstalt ernannt und verblieb in dieser
Eigenschaft an derselben bis zu seinem Tode im Jahre 1863,
und als Schmiedmeister wurde Peter Favre, welcher am
Wiener Thierarzneiinstitute den Hufbeschlag praktisch erlernt
hatte, angestellt.

Trotz grosser Anstrengungen der Schmiedmeister der Stadt
Bern, die neue Beschlaganstalt im Keime zu ersticken, gedieh
dieselbe doch, weil die Landeskulturkommission, sowie die
kriftige Leitung Anker’s und seine Popularitit ihr bedeutende
Unterstiitzung gewihrten.

Schon in den Zwanzigerjahren wurden von der Direktion
des Innern Hufschmiedepatente ausgetheilt, jedoch, wie aus
den spirlich vorhandenen Akten dieser Periode ersichtlich,
konnten dieselben pur erworben werden nach vorausgegangener
praktischer Priifung. Diese Patente galten als Konzessionen
und wurden mit Fr. 2. 50 bezahlt. Es existirten Real- und
Personalkonzessionen, welcher Umstand dazu fiihrte, dass die
Schmiede mit Realkonzessionen sich beschwerten. Die Personal-
konzession bestund néimlich darin, dass vom Vater auf den Sohn
der Beruf sich iibertragen liess ohne vorausgegangenes Examen
des Sohnes. In Folge dieser Klagen wurde im Jahre 1840
ein Verzeichniss der patentirten und nichtpatentirten Huf-
schmiede im Kanton Bern aufgenommen, welches ergab, dass
von Total 639 Hufschmieden 78 patentirte und 561 nicht-
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patentirte waren. Gestiitzt auf dieses frappante Krgebniss sah
sich das damalige Departement des Innern auf den Wunsch
der Landeskulturkommission hin veranlasst, dem Regierungs-
rathe eine Projekt-Verordnung iiber die Ausiibung des Pferde-
hufbeschlages zu unterbreiten (1844), nach welcher Verordnung
dic Theilnahme an einem Hufschmiedekurs und die Ablegung
eines Examens obligatorisch sein sollte. Dieser Entwurf wurde
aber von der Regierung abgelehnt und erst nach Einfiihrung
des Gewerbegesetzes vom 7. November 1849 konnten die obli-
gatorischen Hufschmiedekurse zur Geltung kommen.

Anfangs der Fiinfzigerjahre wurden die Hufschmiedekurse,
welche wegen des Iehlens der Akten leider nicht préziser
beschrieben werden konnen, aber nach Aussagen der iltesten
Thierdrzte schon in den Vierzigerjahren hin und wieder
abgehalten wurden, fiir alle Hufschmiede im Kanton Bern
fir obligatorisch erklart. Diese Kurse nun waren so ein-
gerichtet, dass die Schmiede wihrend 12 Wochen alle Sams-
tage auf der Lehrschmiede zu erscheinen hatten, wo ihrer
zwei Stunden Theorie und vier Stunden praktische Uebungen
harrten. Jedes Jahr im Herbst und im Winter wurden
je zwei Kurse fiir Hufschmiede deutscher Zunge abgehalten.
Im bernischen Jura jedoch werden den Schmieden hidufig wegen
der geringen Anzahl nur provisorische Patente gegeben, d. h.
diese Schmiede werden nicht regelmissig, sondern nur in
grossern Zeitriumen, wenn eine geniigende Anzahl von Theil-
nehmern vorhanden ist, zu Kursen einberufen, um nach abge-
legter Priifung ein definitives Patent zu erhalten.

Wenn wir die Zahl simmtlicher Theilnehmer gepriifter
und patentirter Hufschmiede hiesiger Anstalt seit dem Jahre
1860 ndher in’s Auge fassen, so ergeben sich folgende Anhalts-
punkte : Patentirt wurden nach absolvirtem Kurse bis Neujahr
1886, bis zu welchem Datum die Schmiedckurse in oben be-
schriebener Weise stattfanden, 883 Theilnehmer ; unter diesen
befinden sich 57 ausserkantonale und 6 Auslinder; auf jeden
Hufschmiedekurs - kamen durchschnittlich 17 bis 18 Mann,
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eine Zahl, welche selbstverstdndlich viel zu gross war, um in
einer so kurzen Zeit gehorig instruirt werden zu koénnen. Diese
Hufschmiedekurse, obwohl gut geleitet, zeigten doch nicht den
von ihnen erwarteten Nutzen. Einerseits wegen der Unmog-
lichkeit, Griindliches in so kurzer Zeit beizubringen und anderer-
seits wegen der Ermattung in Folge der weiten Reise, welche
die Schmiede vor der Theorie zuriicklegen mussten, daher auch
die bedeutende Abschwichung der Denkkraft. Nachdem diese
Einrichtung beinahe 35 Jahre gedauert, wurde in Anbetracht
der grossen Wichtigkeit dieses Gewerbes und gestiitzt auf ein
Gutachten des Verfassers dieser Zeilen beschlossen, die Huf-
schmiedekurse zu reorganisiren und zwar in der Weise, dass
jahrlich zwei Kurse stattfinden sollen, im Friihjahr und im Herbst,
welche ununterbrochen 30 Tage dauern, wihrend welcher Zeit
die Schmiede in der Kaserne einquartirt werden. 1)

Durch diese Reorganisation wird unstreitiz das Schmiede-
handwerk ganz bedeutend gehoben. Ist auch die Unterrichts-
zelt noch immer als eine zu kurze zu betrachten, so darf doch
nicht vergessen werden, dass zum Eintritt in einen Kurs be-
glaubigte Zeugnisse iiber eine absolvirte vierjihrige Lehrzeit
bei einem Hufschmiede erforderlich sind. Der Unterrichtsplan
umfasst den ganzen theoretischen Hufbeschlag nach Lungwitz,
wobei besonders die Anatomie des Hufes gut durchgenommen
wird. Mit Hiilfe einer zahlreichen, schonen Sammlung normaler
und abnormer Hufpridparate werden den Theilnehmern die vor-
getragenen Gebiete noch besonders veranschaulicht. Die prak-
tischen Uebungen umfassen die verschiedenen Beschlagsarten,
auch den Kaltbeschlag. Die Priifungsergebnisse der bis jetzt
unter der neuen Organisation abgehaltenen Hufschmiedekurse
waren bedeutend besser, als diejenigen fritherer Jahre. Bei
Grelegenheit der Abfassung des Gutachtens iiber die Reorgani-
sation der Hufschmiedekurse vom 5. August 1885 zeigte sich,

") Verordnung iiber die Ausiibung des Hufbeschlages und die
Ausbildung der Hufschmiede vom 1. September 1886.



70._.__._
gestiitzt auf die Antworten der schweizerischen Staatskanzleien,
dass alle iibrigen Kantone der Schweiz gar keine regelmissigen
Hufschmiedekurse besitzen. Die Kantone Aargau und Luzern
hielten vor mehreren Jahren sporadisch einen wenige Tage
dauernden Kurs ab.

Betrachten wir das Verhiltniss der Hufschmiede zur Zahl
der Pferde in unserm Kanton noch niher, so konnen wir kon-
statiren, dass im ganzen Kanton Bern zirka 700 patentirte
Schmiedemeister sich etablirt haben zu einer Pferdeanzahl von
29,183, 1) d. h. auf je einen patentirten Hufschmied kommen
je 42 Pferde, welche Zahl unzweifelhaft zu gering ist, um sich
dem Hufbeschlage ausschliesslich zu widmen, wesshalb noch
allerlei andere Schmiedearbeiten besorgt werden und der Huf-
beschlag als untergeordnete Berufsquelle behandelt wird. Sicher
ist dies der Grund, warum wir in unsern gebirgigen Gegenden
nicht grossere Fortschritte im Beschlag aufweisen konnen und
warum Schmiede, die ihren Kurs sehr gut bestanden, spiiter
ein ganz ordindres Beschlig ausfiihren. Denn um sich dem
Beschlag ausschliesslich widmen zu koénnen, darf nicht ein Ver-
hiltniss von 1 : 42, sondern nur ein solches von 1: 80 existiren.
Diese Verhiltnisszahl 1 : 42 wird nicht in jedem Amt erreicht,
wihrenddem in den jurassischen Aemtern Freibergen, Prun-
trut, Delsberg ete. bedeutend mehr Pferde auf einen Schmied-
meister kommen, sind in vielen Aemtern des Mittel- und Ober-
landes die Verhiltnisszahlen noch weit unter 1 : 42.

Die Viehseuchen in der Schweiz im Jahr 1886.
Von E. Zschokke in Ziirich.

Zum ersten Mal ist es moglich genauere statistische Er-
hebungen zu machen iiber die Verbreitung der Viehseuchen
in der Schweiz. Wéhrend man sich friiher begniigte die Zahl
der infizirten Stille und Weiden zu kennen, wurde seit Anfang

1) Schweizerische Viehzdhlung vom 21. April 1886.



	Historische Notizen über die kantonale Hufbeschlaganstalt an der Theirarzneischule in Bern

